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LEITARTIKEL 

Aktuelle Fragen der Rechtsmedizin 

Befund „HIV-positiv": 
Welche Probleme, welche Konsequenzen? 

Häufig sind es eher ungewöhnli
che Fälle, durch die der Rechts

mediziner mit rechtlichen Konse
quenzen der HIV-Infektion kon
frontiert wi rd : So mußten wir HIV-
positive Vergewaltiger ebenso unter
suchen wie HIV-positive Vergewal
tigungsopfer, aber auch ein H I V -
positives Call-Girl, das jahrelang in 
Kenntnis des Befundes „weiterar
beitete". Nicht selten werden Poli
zeibeamte bei Widerstandshandlun
gen oder Sexualpartner postkoital 
mit einer angeblichen HIV-Infek
tion bedroht, wobei diese Infektion 
im Regelfall nur vorgegeben wird 
bzw. sich im Antikörpertest nicht be
stätigen läßt. 

Die rechtliche Bewertung sol
cher Einzelfälle bereitet den Juristen 
zur Zeit noch erhebliches Kopfzer
brechen; die rechtlichen Konse
quenzen des alltäglichen Umgangs 
mit HIV-positiven Patienten für den 
Arzt haben sich jedoch mittlerweile 
klar herauskristallisiert. 

Eingriffsaufklärung und Ein
willigung beim HIV-Antikörpertest: 
Nur keine falsche Scheu! 

Dringend abgeraten werden 
muß von sogenannten „heimlichen 
AIDS-Tests", da einerseits bei Be
kanntwerden Strafanzeige oder 
Klage drohen und andererseits für 
einen solchen Vorgang wohl keiner
lei Notwendigkeit besteht. Selbst in 
der rechtsmedizinischen Praxis, die 
nur selten für den Patienten ange
nehme Konstellationen bringt, wird 
— nach einer vernünftigen Erklä
rung für die Notwendigkeit — die 

Prof. Dr. W. Eisenmenger 

Dr. habil. R. Penning, 
beide Institut für Rechtsmedizin 

der Universität München 

Einwilligung zum Test in der Regel 
gegeben. Falsche Scheu vor einem 
solchen Gespräch mit dem Patienten 
würde darüber hinaus nur die ge
fährliche Tendenz verstärken, der 
HIV-Infektion unter den Krankhei
ten einen absoluten Sonderstatus zu
zubilligen. 

Für die Wirksamkeit seiner 
Einwilligung muß der Patient über 
die Tatsache der Testvornahme so
wie im großen und ganzen über das 
Wesen und die Konsequenzen des 
Tests aufgeklärt werden. Darstellun
gen über den Mindestumfang eines 
solchen Aufklärungsgespräches sind 
aus unserer Sicht häufig übertrie
ben: Ausführlichste, mehrfache Be
ratungsgespräche mögen zwar medi
zinisch sinnvoll sein, sie werden je
doch sicherlich nicht von der Justiz 
gefordert werden. Sollte ein Tester
gebnis allerdings positiv ausfallen, 
muß der Patient über Wesen und 
Konsequenzen der Krankheit peni
bel aufgeklärt werden, am besten 
durch einen geschulten Berater. Zu 
beachten ist hier auch die Möglich
keit der Suizidgefahr nach Eröff
nung des Testergebnisses, wobei 
Suizide HIV-Positiver — möglicher
weise aufgrund der zunehmenden 
therapeutischen Chancen — nach 
unseren Erfahrungen seltener ge
worden sind. 

Diagnoseaufklärung: 
Ist Ihr AIDS-Patient 
über seine Pflichten informiert? 

Diagnostiziert der Arzt eine 
HIV-Infektion, und sei es durch ei
nen „heimlichen AIDS-Test", so 
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Wurde von Prof. Eisenmenger obdu
ziert: Walter Sedlmayr 

muß er den Patienten hierüber un
verzüglich aufklären. Diese Pflicht 
besteht insbesondere, um Neuinfek
tionen durch den Patienten zu ver
hindern; sie besteht sowohl gegen
über dem Patienten, als auch zugun
sten seiner Angehörigen, Sexual
partner, etc. Ganz vordergründig 
sollte hier auch bedacht werden, 
welche Schadenersatzsummen im 
R ä u m e stünden, wenn es in der Zeit
spanne der pflichtwidrig unterlasse
nen Diagnoseaufklärung zu einer 
Neuinfektion käme. 

Aufzuklären ist der Patient 
auch darüber, daß er Ärzte und me
dizinisches Personal auf die von ihm 
ausgehende Infektionsgefahr hinzu
weisen hat. Dies ergibt sich klar als 
sogenannte Nebenpflicht aus dem 
Arzt-Patienten-Vertrag und scheint 
auch von den Patienten akzeptiert 

zu werden; zumindest werden selbst 
bei polizeilichen Blutentnahmen un
sere Ärzte — bei allerdings unbe
kannter Dunkelziffer — häufig ge
warnt. 

Wer als Arzt den obligaten 
ΗIV-Antikörper test zum Beispiel für 
alle Krankenhauspatienten zur Ver
minderung eines beruflichen Infek
tionsrisikos fordert, sollte auch über
legen, ob nicht aus demselben Grund 
der Patient ein Recht auf Gewißheit 
haben könnte, daß insbesondere ope
rativ tätige Ärzte gesichert HIV-
negativ sind. 

Kunstfehler vermeiden: 
Ist der HIV-Test indiziert, 
ist er auch obligat 

Ist aufgrund des Beschwerde
bildes eines Patienten die Möglich
keit einer HIV-Infekt ion in Erwä
gung zu ziehen, könnte das Unter
lassen eines deshalb indizierten 
HIV-Antikörpertests durchaus ei
nen Behandlungsfehler mit allen 
rechtlichen Konsequenzen darstel
len. 

HIV-Infektion zum Anlaß nehmen: 
Wie halten Sie es 
mit der ärztlichen Schweigepflicht? 

Die HIV-Infektion sollte zum 
Anlaß genommen werden, den eige
nen Umgang mit der ärztlichen 
Schweigepflicht in Kl in ik oder Pra
xis, aber auch im organisatorischen 
Bereich, zu überdenken. Die 
Schweigepflicht besteht ja grund
sätzlich in vollem Umfang auch ge
genüber anderen Ärzten oder zum 
Beispiel dem Praxispersonal. Die 
Information „HIV-posit iv" darf 
deshalb pr imär nur nach Einwil l i 
gung des Patienten und nur an Per
sonen weitergegeben werden, die 
aufgrund einer persönlichen Ge
fährdung durch Umgang mit dem 
Patienten darauf angewiesen sind 
oder deshalb, weil sie den Patienten 
sonst nicht adäquat behandeln kön
nen. Angesichts der möglichen 
schwerwiegenden sozialen Konse

quenzen für den Patienten im Falle 
einer Indiskretion sollte die Zahl der 
informierten Personen auf das abso
lute Minimum reduziert werden. 
Andererseits hat aber jeder Infek-
tionsgefährdete das Recht, vorge
warnt zu werden. 

Mitteilungsrecht des Arztes 
bei HIV-Infektion: 
Wann eher eine Pflicht? 

Zunächst ist jeder HIV-Posi
tive über die von ihm ausgehenden 
Gefährdungen für andere Personen 
unverzüglich zu informieren, außer
dem darüber, wie er solche Gefähr
dungen verhindern (nicht vermin
dern!) kann. Bestehen für den Arzt 
Anhaltspunkte, daß der Patient den
noch andere, zum Beispiel Sexual
partner, gefährdet, so sollte er den 
Patienten hierauf ansprechen (und 
dies gut dokumentieren). Begeht der 
Patient weiterhin gefährdende 
Handlungen, hat der Arzt dann 
(vergl. L G Braunschweig, AIDS-
Forschung 1990, Seite 149) juristisch 
das Recht, nicht jedoch die Pflicht, 
den gefährdeten Sexualpartner etc. 
ohne Einwilligung des Patienten zu 
warnen. Aus medizinischer Sicht hat 
der Arzt nach unserer persönlichen 
Meinung hierzu allerdings eher die 
Pflicht. Auch postuliert ein Teil der 
juristischen Literatur eine Mittei
lungspflicht aus der Garantenstel
lung dann, wenn der Arzt den Se
xualpartner ebenfalls behandelt. 

Hilfeleistungspflicht bei Notfällen: 
Was Ihnen 
nicht zugemutet werden kann 

Der im Notdienst tätige Arzt 
ist sogenannter „Garan t " für den 
Patienten. Er hat deshalb grundsätz
lich auch angesichts einer möglichen 
HIV-Infektionsgefahr die Pflicht, 
dem Patienten die erforderliche Ver
sorgung zukommen zu lassen. Dar
aus resultiert aber auch gegenüber 
dem Notdienst-Organisator das 
Recht des Arztes, auf der nach je
weiligem Kenntnisstand optimalen 
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ren Frauen soll Metoclopramit nur bei strenger 
Indikation gegeben werden. Kleinkinder mit 
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Paspertin behandelt werden. Neben
wirkungen: In Einzelfällen kann vor
wiegend bei Kindern ein dyskineti-
sches Syndrom auftreten. In diesen 
Fällen muß Paspertin abgesetzt 
werden. Durch i.v.-lnjektion 
von Akineton (WZ Nord mark 
GmbH, Angaben des 
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Ausschreibung 
Das Kurator ium der Therap iewoche 

Karlsruhe, die Stadt Karlsruhe und die 
Karlsruher Firmen Pfizer und Schwabe 
st i f ten zum 43. Therapiekongreß 1991 
wieder den Preis der Therap iewoche 
Kar ls ruhe . 

Der Preis ist mit DM 2 0 0 0 0 - ausge
stat tet und kann geteilt werden. 

Ziel des Preises ist die Förderung 
therapiebezogener wissenschaft l icher 
Arbei ten aus Klinik und Praxis, die dem 
Fortschr i t t der Pharmakotherapie, der 
Prävention und Rehabil i tation d ienen. 
Auch diagnost ische Verfahren, die neue 
therapeut ische Mögl ichkei ten eröf fnen, 
s ind eingeschlossen. Die Arbeiten so l 
len die Umsetzung der wissenschaf t l i 
chen Erkenntnisse in rational begründ
bare therapeut ische Maßnahmen deut 
lich machen . Die Autoren sollten sich auf 
einen Umfang von ca. 100 Seiten be
schränken. 

Ausgezeichnet werden nur Arbei ten, 
die bis z u m Termin der Preisverleihung 
noch an keiner anderen Ausschre ibung 
te i lgenommen haben. 

Preis der 
Deutschen 

Therapiewoche 
Karlsruhe 1991 

Die Bewerber werden gebeten, 
ihre Arbeiten in deutscher S p r a c h e 
bis z u m 31. Mai 1991 beim Ärztl ichen 
Geschäftsführer der Therap iewoche 
K a r l s r u h e , Herrn Dr. med. P. Hoff
mann , Kaisera l lee 30, 7500 Kar ls ruhe 
21, e inzure ichen. Anfragen sind eben 
falls an diese Adresse zu r ichten. 

Die Arbei t muß ebenso wie das bei 
gefügte Autoreferat ohne Namensver
merk oder Hinweis auf den Autor sein. 
Name und Anschri f t des Bewerbers 
b i t te in e inem verschlossenen U m 
schlag d e m Manuskr ipt bei fügen. 

Die Beurtei lung und Auswahl der Ar
bei ten erfolgt durch ein vom Kurator ium 
der Therap iewoche Karlsruhe berufenes 
Prüfungskol legium. 

Bei der Preiszuerkennung ist der 
Rechtsweg ausgeschlossen. 

Die ausgezeichnete(n) Arbeit(en) 
werden im offiziellen Organ der Thera
p iewoche Karlsruhe, der Zei tschr i f t 
THERAPIEWOCHE, ggfs. in gekürzter 
Form, veröffentl icht. 

Die Verleihung des Preises der 43. 
Therap iewoche Karlsruhe erfolgt am 
Freitag, d e m 30. August 1991. 

Schutzausrüstung (Schutzkleidung, 
Beatmungsgerät etc.) zu bestehen. 
Für den zufällig am Unfallort vor
beikommenden Arzt dürfte es eine 
Frage der persönlichen Einstellung 
sein, ob er ohne entsprechende 
Hilfsmittel eine Mund-zu-Mund-
Beatmung vornimmt oder blutende 
Verletzungen versorgt; eine strafbe
wehrte Rechtspflicht zur Hilfelei
stung dürfte hier nach unserer Auf
fassung daran scheitern, daß eine 
solche Hilfeleistung angesichts der 
möglichen Infektionsgefahr dem 
Ersthelfer nicht generell zumutbar 
ist. 

Rechtliche Konsequenzen 
der AZT-Prophylaxe: Wann Sie auf 
einem Test bestehen können 

Angesichts der heute postu
lierten Möglichkeiten einer H I V -
Infektionsprophylaxe mittels A Z T 
und der Tatsache, daß eine solche 
Prophylaxe möglichst früh einsetzen 
sollte, hat nach unserer Auffassung 
der verletzte behandelnde Arzt oder 
Ersthelfer aus Notstandsgesichts
punkten ein Recht darauf, daß eine 
Blutprobe auch ohne Einwilligung 
des Patienten oder gar gegen dessen 
erklärten Willen auf HIV-Antikör
per getestet wird , falls dies ange
sichts der zeitlichen Verhältnisse 
noch sinnvoll erscheint. In entspre
chend gelagerten Fällen, zum Bei
spiel bei reanimierten Verkehrsto
ten, führt unser Institut demgemäß 
bei substantiierten Anfragen eine 
HIV-Antikörpertestung durch und 
gibt das Ergebnis weiter. 

Der postmortale ELISA-Test am 
Blut oder an anderen Körperflüssig
keiten ergibt eindeutigere Resultate 
als beim Lebenden. Bei der Obduk
tion HIV-Positiver verwenden wir 
dann grundsätzlich drei Paar Hand
schuhe (OP-, Baumwoll-, Sektions
handschuh), Mundschutz, Schutzvi
sier und flüssigkeitsdichten Einmal
anzug mit Kapuze, wobei eine sol
che Ausrüstung wegen der doch er
heblichen Behinderung und Kosten 
nicht rout inemäßig eingesetzt wer
den kann. 

Autoren: Dr. med. Dr. med. habil. R. 
Penning und Professor Dr. med. W. Eisen
menger, Institut für Rechtsmedizin der 
Universität München, Frauenlobstraße 7a, 
8000 München 2; Tel.: 0 89/51 60 51 11, 
Telefax 0 89/51 60 51 44 

HIV-Antikörpertest vor der 
Obduktion: 
konsequent sind wir in München 

Nachdem bisher gesicherte 
Erkenntnisse zur Dauer einer post
mortalen Infektionsgefahr nicht 
vorliegen, führen wir grundsätzlich 
vor jeder Obduktion einen HIV-
Antikörpertest mittels ELISA oder 
20-Minuten-Schnelltest zur Abklä
rung einer Infektionsgefahr durch. 
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